
whitewhitewedding.de
Auftraggeber

Alle in diesem Auftrag genannten Produkte müssen bis spätestens vier Wochen nach den Fototerminen gegen Barzahlung übernommen
werden. Privatkunden erhalten auf alle angefertigten Aufnahmen nach vollständiger Bezahlung der Rechnungssumme die gesamten
Verwertungsrechte. Eine Ein vereinbarter Termin kann bis 14 Tagen vorher einmalig verlegt werden. 
Bei Auftragsrücktritt oder Nichteinhaltung eines vereinbarten Termins gehen 40 % des Auftragswertes zu Lasten des Auftraggebers. 
Wir verweisen auf die auf der Rückseite dieses Auftrags einsehbaren vollständigen AGB.
Veröffentlichung in Printmedien darf dennoch nur mit Autorenangabe erfolgen.
Bitte überweisen Sie den Anzahlungsbetrag auf folgendes Konto: 5186 781 00, BLZ: 251 933 31, Voba Pattensen, Kontoinhaber: J. Kölzer

R o l a n d  K ö l z e r
Beethovenring 52   •  30989 Gehrden
05108 - 922 990  •  0162 - 35 78 960
i n f o @ w h i t e w h i t e w e d d i n g . d e
w w w . w h i t e w h i t e w e d d i n g . d e

Auftragsdatum: ___________________

Auftrag / Werkvertrag

Teiltagesbegleitung „Princess“
Für eine Aufnahmezeit bis zu 4 Stunden. Fotojournalistische Begleitung mit Möglichkeit eines 
Paarshootings. Sie erhalten alle entstandenen Aufnahmen aus einer unlimitierten Serie in bearbeiteter 
Form, sowie bei Paar-Shootings mit Optimierung und leichter Beauty-Retusche, auf einem 
Datenträger (DVD / USB-Stick) geliefert.

Aufnahmeort: _________________________________________________________________________

Datum / Zeit (ab): ___________ / _______________        Locationwechsel: _______________________

Ganztagesbegleitung „King“
Für eine Aufnahmezeit bis zu 8 Stunden. Fotojournalistische Begleitung mit Möglichkeit eines 
Paarshootings. Sie erhalten alle entstandenen Aufnahmen aus einer unlimitierten Serie in bearbeiteter 
Form, sowie bei Paar-Shootings mit Optimierung und leichter Beauty-Retusche, auf Datenträger(n) 
(DVD / Bluray / USB-Stick) geliefert.

Aufnahmeort: __________________________________________________________________________

Datum / Zeit (ab): ___________ / ______________        Locationwechsel: _________________________

Zubuchungen

Je weitere Stunde fotografische Tätigkeit .....................................................................

Digitales Portrait- und Reportagealbum inkl. 3 Entwürfen 
(Format: _________ / Seitenzahl: _________) ................................................................

Fahrstrecke (außerhalb der Region Hannover, je km einfache Strecke 0,40€) ................

Albumname: ______________________________________________________________

Spangenprägung: __________________________________________________________

€ 

€ 

€

€

€

Anzahlung vereinbart in Höhe von: ________________€

Begleitung „Standesamt“
Für die "kompakte" Hochzeit, bei der das Brautpaar ein rundum-sorglos-Paket haben möchten.
Ich biete 2 Stunden Begleitung, Reportage, Gruppenbilder und kleines Paarshooting im Anschluss 
an die Trauung oder vorher. Selbstverständlich gilt auch hier: alles inklusive, Sie bekommen alle 
entstandenen Aufnahmen mit Online-Galerie in gewohnter Qualität. Bildoptimierung und 
leichte Beautyretusche beim Paarshooting ebenfalls inklusive. 

Aufnahmeort: _________________________________________________________________________

Datum / Zeit (ab): ___________ / _______________        Locationwechsel: _______________________ €



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fotodienstleistungen.
Diese AGBs werden bei Auftragsabschluß anerkannt.

FOTOGRAFISCHE DIENSTLEISTUNGEN

A) Auftragsgegenstand, Bezahlung und Lieferung

Der Auftragsgegenstand muss in jedem Auftrag festgehalten sein. Durch unklare Erläuterungen des Auftraggebers entstehende Kosten sind vom 
Auftraggeber zu tragen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Wahrheit entsprechende Angaben über Zweck der Aufnahmen sowie seine Person 
zu machen.
Die zur Herstellung der fotografischen Arbeiten genutzten Hilfsmittel und Negative oder Diapositive sind nicht Gegenstand des Auftrages, können 
aber gesondert erworben werden.
Alle im Auftrag (Werkvertrag) genannten Produkte müssen bis spätestens 4 Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin gegen Barzahlung 
übernommen werden. Sollte kein fester Liefertermin vereinbart worden sein, so gelten 40 Arbeitstage ab Aufnahmedatum als maximale 
Abnahmefrist als vereinbart. Sollte der Auftraggeber in Zahlungsverzug kommen, sind wir berechtigt nach Ablauf einer Frist von 4 Wochen ohne 
weitere Zahlungsaufforderung bankübliche Zinsen auf die Restschuld zu berechnen.
Bei Erstaufträgen ist eine geringe Anzahlung zu entrichten.

Bei Aufträgen von Privatpersonen gilt grundsätzlich ein privates Verwertungsrecht im Auftragsumfang als mit abgeschlossen. 
Kommerzielle Verwertung der innerhalb dieses Auftrages entstandenen Aufnahmen ist ausgeschlossen, kann aber erworben werden.
Eine Lieferverzögerung durch nicht von uns ursächlich zu verantwortende Umstände (höhere Gewalt) berechtigt nicht zur Minderung oder 
Annahmeverweigerung.

B) Urheberschutz

Jedwede Veröffentlichung - egal ob in Print- oder digitalen Medien - darf ausschließlich nur mit Autorenangabe erfolgen. 
Eine Missachtung dieser im Urheberrecht verankerten Vorschrift zieht eine Rechtsverfolgung nach sich.
whitewhitewedding.de behält sich vor, mit jedem erstellten Bild Werbung in Ausstellungen, Wettbewerben, Schaufenster und Printmedien zu 
treiben. Sollte dies vom Auftraggeber nicht gewünscht werden, so muss er dies unverzüglich und schriftlich dem Urheber mitteilen. Für bereits 
veröffentlichte Werke besteht kein Anspruch auf Rückruf, Entfernung oder Schadenersatz.

C) Auftragsrücktritt

Bei Auftragsrücktritt oder Nichteinhaltung eines vereinbarten Termins bis zu 4 Wochen vor dem Termin gehen 40% des vereinbarten 
Gesamthonorars zu Lasten des Auftraggebers. Ein vereinbarter Termin kann einmalig bis zu acht Tage vor dem Termin verlegt werden. 
Sollte eine direkte Benachrichtigung nicht möglich sein, so steht es dem Auftraggeber frei, einen Dritten zur Benachrichtigung zu beauftragen.
Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen erfolgt ein vollständige Berechnung in Höhe von 100% des Auftragswertes zu Lasten des Auftraggebers

D) Mitschnitt

Ein Mitschnitt der Aufnahmetätigkeiten ist grundsätzlich erlaubt, darf aber die Aufnahmetätigkeiten nicht stören.

E) Haftungsausschluss

Für alle uns überlassene Aufnahmegegenstände ist Haftungsausschluss vereinbart. Gesonderte Haftungsvereinbarungen sowie Disclosure-
Agreements können aber bei Auftragsvergabe vereinbart werden.

F) Gerichtsstand

Es gilt der Gerichtsstand Hannover als vereinbart.

G) Salvatorische Klausel

Sollte ein oder mehrere Paragraphen dieser AGB unwirksam sein, so wirkt sich dies nicht die Wirksamkeit aller anderen Paragraphen aus.
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